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Beratungsfolge Termin Behandlung 
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Verwaltungsausschuss 30.06.2020 nicht öffentlich 

 
 
Neufassung Bebauungsplan Nr. 34 - Petersfehn Ost - und dazugehörige 82. 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
hier: Vorstellung der Vorentwurfsplanung sowie Beschlussfassung über die 
Durchführung des Vorverfahrens 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Dem Vorentwurf der Neufassung des Bebauungsplanes Nr. 34 - Petersfehn Ost - 
mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung und Begründung sowie die Durch-
führung der dazugehörigen 82. Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird zuge-
stimmt. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zu hören. 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 09.12.1998 (Vorlagen-
Nr. 98/278), folgenden Beschluss gefasst: 
 

„Es wird die Neufassung des Bebauungsplanes Nr. 34 - Petersfehn Ost - be-
schlossen. Ziel dieser Neuaufstellung ist insbesondere die Herabstufung des 
Maßes der baulichen Nutzung von zurzeit zwei Vollgeschossen auf ein Vollge-
schoss. Darüber hinaus sind die überbaubaren Flächen sowie die Zulässigkeit 
von Nebenanlagen, Garagen und Stellplätzen auf den nicht überbaubaren Flä-
chen zu prüfen.“ 

 
Die Verwaltung hat einen Vorentwurf der Neufassung des Bebauungsplanes Nr. 34 - Pe-
tersfehn Ost - mit dazugehöriger Begründung erarbeitet. Die Vorentwurfsunterlagen umfas-
sen insbesondere eine Reduzierung der zulässigen Vollgeschosse, eine mögliche Nach-
verdichtung sowie entlang der Mittellinie die Änderung eines Mischgebietes in ein Allge-
meines Wohngebiet. Damit werden die Voraussetzungen für eine maximal I-geschossige 
Bebauung, für die Errichtung von Einzel- bzw. Doppelhäusern und nun auch Hausgruppen 
geschaffen.  
Entlang der Mittellinie wird ein im rechtskräftigen Bebauungsplan als Mischgebiet festge-
setzter Teilbereich aufgrund seiner tatsächlichen Nutzung in ein Allgemeines Wohngebiet 
geändert.  
 



Dies führt dazu, dass parallel die 82. Berichtigung des Flächennutzungsplanes durchge-
führt werden muss, um die Darstellung einer Mischbaufläche in eine Wohnbaufläche zu 
ändern. 
 
Das Bauleitplanverfahren kann nach § 13 a Baugesetzbuch (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) durchgeführt werden. Aufgrund des Umfangs des Plangebietes (rd. 6 ha) wird 
jedoch vorgeschlagen, ein zweistufiges Verfahren durchzuführen. Insoweit wird zunächst 
eine Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zu den Vorentwurfsunterlagen durchgeführt.  
 
Der im rechtskräftigen Bebauungsplan bisher nicht eingezeichnete zu erhaltende Baumbe-
stand wird nach vorheriger Überprüfung vor Ort als zu erhalten in die Planung übernom-
men.  
 
 
Externe Anlagen: 
 
Vorentwurf der Bauleitplanung (Planzeichnung) mit textlichen Festsetzungen 
 
 
 


